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Norm

AuslBG §2 Abs2 idF 1997/I/078;

AuslBG §2 Abs4;

AuslBG §28 Abs1 Z1 lita idF 2002/I/068;

AuslBG §3 Abs1;

Rechtssatz

Arbeitnehmerähnlichkeit ist dadurch gekennzeichnet, dass an sich ein Arbeits(Vertrags)verhältnis nicht vorliegt, d.h.

dass die für den Arbeitnehmertypus charakteristischen Merkmale der persönlichen Abhängigkeit zu gering ausgeprägt

sind, um daraus ein persönliches Abhängigkeitsverhältnis ableiten zu können, jedoch in einem gewissen Umfang

gegeben sind. Wesen der Arbeitnehmerähnlichkeit ist, dass der Verp@ichtete in seiner Entschlussfähigkeit auf ein

Minimum beschränkt ist. Es kommt ausschließlich darauf an, ob das konkrete und genau erhobene Gesamtbild der

Tätigkeit, die eine Person im Auftrag und für Rechnung eines anderen leistet, so beschaDen ist, dass sich die

betreDende Person im Verhältnis zu ihrem Auftraggeber wirtschaftlich in einer ähnlichen Situation beEndet, wie dies

beim persönlich abhängigen Arbeitnehmer typischerweise der Fall ist. Solche typischen Merkmale wirtschaftlicher

Unselbständigkeit sind: 1. die Verrichtung der Tätigkeit nicht in einem Betrieb oder einer Betriebsstätte des

Verp@ichteten, sondern in einem Betrieb des Unternehmers; 2. eine gewisse Regelmäßigkeit und längere Dauer der

Tätigkeit; 3. die Verp@ichtung zur persönlichen Erbringung der geschuldeten Leistung; 4. Beschränkungen der

Entscheidungsfreiheit des Verp@ichteten hinsichtlich der Verrichtung der Tätigkeit (Weisungsgebundenheit, "stille"

Autorität); 5. die Berichterstattungsp@icht; 6. die Arbeit mit Arbeitsmitteln des Unternehmers; 7. das Ausüben der

Tätigkeit für einen oder eine geringe Anzahl, nicht aber für eine unbegrenzte Anzahl ständig wechselnder

Unternehmer; 8. die vertragliche Einschränkung der Tätigkeit des Verp@ichteten in Bezug auf andere Personen

(Unternehmerbindung, Konkurrenzverbot); 9. die Entgeltlichkeit und

10. die Frage, wem die Arbeitsleistung zugute kommt.
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